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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Wie weit
soll ausgleichende
Gerechtigkeit gehen?
Einem meiner Kinder habe ici;

Anfang 7988 ein Darlehen ans-
^ericizfet, das /eweils zum Ely-

pothekenansatz verzinst wird.
Dm Gerechtigkeit walten zu ius-

sen, soi/te Ich wohl den anderen

beiden /'e die entsprechend aup-

ge/aupene Geldentwertung er-
statten? 7ch bitte Sie, mir eine

detai/iierte Tabelle des Landes-
indexes der Konsumentenpreise
seit 7988 zukommen zu iassen.

Nicht nur die Bank macht
(wie Sie schreiben) keine sol-
chen Ausgleichszahlungen
unter ihren Schuldnern, auch
der Gesetzgeber hat sie nicht
vorgesehen. Ob fair oder un-
fair, es ist rechtlich nicht vor-
geschrieben, dass Eltern alle

Kinder genau gleich behan-
dein müssen, dass jedes auf
den Franken genau gleichviel
zu erhalten hat. Ich bin sehr

dafür, Kinder möglichst ge-
recht zu behandeln, sogar
über die gesetzliche Aus-

gleichspflicht hinaus. Aber
das, was Sie vorhaben, würde
mir zu weit gehen. Sie müss-
ten dann ja auch noch die er-

sparten Steuern in Ihre Rech-

nung einbeziehen! Machen
Sie doch den beiden andern
hin und wieder ein gross-
zügiges Geburtstagsgeschenk.

Wollen Sie's aber genau
wissen: Die entsprechenden
Unterlagen über die Teue-

rung erhalten Sie beim Stati-
stischen Amt in Bern.

Lebenswende total
Meine Lebenswerke (70 /obre)
ist totai: Lvenfue/1 Scheidung,

Lfausverkaup Umzug in meine
Weine Eigentumswohnung, p-
nanzie/ie Probleme, da ich von
meinem Mann vermutlich Leine

Alimente bekomme, für die ße-

streitung meines Lebensunfer-
haltes brauche ich dringend
höhere Einnahmen. Meine Toch-

ter rät mir zu einer Leibrente
und zum Verschenken meines

Sparbatzens an die Kinder, mein
ßruder ist gegen die Pente, Leb

beziehe die A7TV) habe Wert-

schripen pir 577000 Pranken
und Sparbüchlein zu rund
400000 Pranke?). Die Woh-

nung kostet mich 7 500 Pranken

Atem holen und
Kraft schöpfen
Gönnen Sie sich einmal einen
Kur- oder Ferienaufenthalt im
einmalig schönen Ägerital.

monatlich ohne Nebenkosten.
Wie lautet 7hr Kat, damit ich
zuversichtlich in die Zukunp
blicken kann?

Sie wissen noch nicht, ob es

zu einer Scheidung und de-

ren Folgen kommt, und des-

halb mein dringlichster Rat:
Überstürzen Sie nichts! Ver-
schenken Sie weder Geld
noch Wertpapiere, und kau-
fen Sie vorläufig keine Rente.
Beides kann warten. Bevor Sie

sich (ich hoffe unnötige) Sor-

gen machen, klären Sie Ihre
Lage ab. Wer sagt Ihnen, Sie

bekämen keine Alimente und
nichts aus dem Hausverkauf?

Sie schreiben von finanzi-
eilen Nöten und Angst vor
der Zukunft - bei einem Ver-

mögen von fast einer Million
Franken! Ob Ihre Sorge be-

rechtigt ist, bringt nur ein
Budget an den Tag, eine Auf-
listung sämtlicher Einnah-
men und Verpflichtungen.
Ich sende Ihnen ein Budget-
beispiel zu, damit Sie Ihre
Lebenshaltungskosten selber
ausrechnen können. Mit nur
der AHV als fixes Einkommen
sind Sie auf Vermögensertrag
und eventuell Vermögensver-
zehr angewiesen - letzteres ist
übrigens kein Vergehen, son-
dem Ihr gutes Recht. Ihr per-
sönliches Budget zeigt auf, ob
Sie Geld zu verschenken ver-
mögen und wenn ja, wieviel.
Finanzielle Mittel abzutreten,
nur um allfällige Heimkosten
zu sparen, ist kein besonders

guter Rat. Lassen Sie sich
doch von verschiedenen Ver-

Sicherungen Rentenvorschlä-

ge machen; das kostet Sie

nichts und hilft bei der Ent-
Scheidung.

Kann das Altersheim
Hand auf mein
Darlehen legen?
Vor einigen /ahren babe leb ge-
erbt und davon unserem einzl-

gen Sobn ein zinsloses Dar/eben
vonPr. 50000-gegeben. Meine

Präge: Sollten mein Mann und
icb ins Altersheim ziehen, kann
dieses das Geld beanspruchen?
Sollte icb es in ein Geschenk

oder einen Erbvorbezug umwan-
dein? Eines verstehe icb nicht:
Warum muss icb dieses Darle-
ben immer noch aupder Steuer-

erklärung angeben? Es ist doch

gar nicht mehr vorbanden?

Rechtlich ist das Geld immer
noch Ihr Einkommen und
somit als Ihr Vermögen zu
versteuern: Sie können das

Darlehen jederzeit kündigen
und wieder auf Ihr eigenes
Sparheft legen. Ihr Sohn be-

sitzt diese Fr. 50000.- erst,
wenn Sie sie ihm schenken.
Ob Sie das tun sollen, hängt
von Ihrer finanziellen Lage
ab. Kapitalabtretung muss
man in erster Linie vermö-
gen: Wer seine Alterssparbat-
zen voraussichtlich nie brau-
chen wird, darf sie natürlich
gerne weggeben. Geld zu ver-
schenken, nur um vielleicht
einmal Altersheimkosten spa-

ren zu können, ist kurzsich-
tig. Erstens verrechnen zu-
nehmend mehr Heime Ein-
heitspreise, zweitens bezah-
len neu die Krankenkassen an
den Pflegeaufwand, und drit-
tens sind es ja unsere eigenen
Lebenshaltungskosten, die
wir im Heim begleichen.
Wenn wir diese Kosten nicht
selber übernehmen, muss es

die Allgemeinheit tun, und

Der Ratgeber...
sieht a//en Leserinnen

und Lesern der Ze/t/upe zur
Verfügung. Lr 1st kosten/os,

wenn d/e frage von a//-

gemeinem /nferesse /'st und
d/e Antwort /'n der Ze/f/upe

pub//z/erf w/'rd. (Be! 5teuer-

prob/emen wenden 5/e s/cb

am besten an d/e Behörden

/bres Wohnortes.,)

Anfragen senden an:
Ze/f/upe, Ratgeber,
Postfach, 8027 Zürich

ZEITLUPE S/97

Unser christlich geführtes Haus liegt mitten in einer zum Spazieren
oder stillen Verweilen einladenden Parkanlage oberhalb des Ägeri-
sees. Lassen sie sich durch unser Medizin- und Seelsorgeteam an
Leib, Seele und Geist wohltun. Physiotherapie und Hallenbad im
Haus.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Telefon 041/754 91 11
Kur- und Ferienhaus Ländli, 6315 Oberägeri
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die ist weiss Gott schon ge-

nug belastet. Von der AHV
werden beim Gesuch um Er-

gänzungsleistung verschenk-
te Vermögen als noch vor-
handen angerechnet.

Muss die Fürsorge um Un-
terstützung angegangen wer-
den, greift sie auf unterstüt-
zungspflichtige Verwandte,
also Ihren Sohn, zurück.

Marianne Gakwz'Zer

Bank

Dr. Emil Gwalter

Schwarzgeld
Eine Bekannte Zzat e/n Bank-
BückZezn von etwa Fr. 20000-
auf einer Bank, weZcke sick
nickt in i/zrenz Woknkanton Be-

/znrfet. Sie gibt ikr Gzzt/zaBen in
der Steaererk/ära/z^" nickt an.
/ck /zake ikrgeraten, dieses Ge/d
Bei der näcksten Stezzererk/ä-

run# anzuheben, da koke Stra-

fen Bei der Entdeckung von
Sckwarz^e/d aufsie zukommen.
Mick interessiert in diesem Zu-
sammenkang, wer die aufoma-
tisck aB^ezo^ene Verrec/zzzun^s-

Steuer sck/uckf. 7st dies der
Staat? Er/dkrt er von den Ban-
ken, fir wen die Verrecknwn^s-
Steuer aB^ezo^en wird? Oder

fn/it a/ies unter das Bank^e-
keimnz's, und siekt der Staat kei-

ne Namen?

Wenn Ihre Bekannte das

Schwarzgeld reumütig an-
gibt, muss sie für fünf zurück-
liegende Jahre Nachsteuern
für das Guthaben und dessen

Erträge entrichten. Diese Fünf-
Jahresfrist gilt aber nicht ge-
nerell: Es kann sich zum Bei-

spiel die Konstellation erge-
ben, dass Nach- und Straf-
steuern für fünf und mehr
Jahre bezahlt werden müs-
sen, die Verrechnungssteuer
aber bloss für die letzten drei
Jahre zurückverlangt werden
kann. Dazu kann noch eine
Strafsteuer kommen, die al-

lerdings bei einer Selbstanzei-

ge milder ausfallen dürfte
oder eventuell ganz erlassen

wird.
Anderseits steht wieder ei-

ne Steueramnestie zur Dis-
kussion. Falls eine solche
kommt, kann Ihre Bekannte
das Schwarzgeld je nach Mo-
dalitäten ohne nachteilige
Folgen für sie deklarieren.

Zu Ihren anderen Fragen:
Die Bank darf der Steuer-
behörde keine Namen von
Kontoinhabern preisgeben.
Sie würde sich in einem sol-
chen Falle strafbar machen.
Falls die Steuerbehörde Bank-

unterlagen zur Einsicht
wünscht, kann sie diese nur
über den Steuerpflichtigen
anfordern.

Nicht geltend gemachte
Verrechnungssteuern verfal-
len dem Staat. Sie machen all-

jährlich beträchtliche Sum-

men aus, wobei der Staat

nicht weiss, woher sie kom-
men.

Nochmals: Renten zu
100% versteuern?
Der erste Abschnitt der An-
wort «Renten zu 100% ver-
steuern?» in der Zeitlupe
4/97, S. 43, hat zu Missver-
ständnissen geführt.

Hier die differenzierten
Angaben dazu: Gemäss Aus-

kunft der Eidgenössischen
Steuerverwaltung sind die
AHV-Renten seit 1995 in den
Direkten Bundessteuern gene-
rell zu 100% steuerpflichtig.

Von einer Ausnahme-Re-

gelung bis ins Jahr 2001 sind

folgende Renten betroffen:

- Renten, die vor dem 1. Ja-

nuar 1987 fällig geworden
sind und

- Renten, die vor dem 1. Ja-

nuar 2002 zu laufen begin-
nen und vor dem 31. Dezem-
ber 1986 begründet wurden.

Für diese Renten gilt bis
2001:

- 60% steuerbar, wenn die
Renten ausschliesslich durch
Zahlungen des Pflichtigen be-

gründet wurden,
- 80% steuerbar, wenn der

Pflichtige mindestens 20%
der Einzahlungen geleistet
hat und

- 100% steuerbar in allen an-
deren Fälllen.

Dr. Emz'Z GwaZfer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Schenkung
an die Söhne

Uns riet /ezwazzd, sckon Jetzt an-
seren Söknen etwas zu scken-

ke«, wez'Z wir sonst z'm P/7e^e/a/i
keinen Ansprzzc/z auf Brgan-
zzzn^sZezsfzmg Batten. Mein
Mann znöckte iknen a/s FrBen-

^erne/nscüa/t nun unser Haus
sckenken und dazu Jedem eine

gewisse Summe Geid. Soi/en wir
das macken? ick BaBe Mzzke,

dies aZZes zu akzeptieren; ick
möckte uns einfack nickt Jegii-

cker Sieker/zeit entZedz,gt seken.

Zudem gZauBe ick, dass unsere

Sckenkzzn^ Bei der Berecknung
der BrgänzungsZeisfung ange-
recknet wird.

Wie ich in der «Zeitlupe» ver-
schiedentlich ausgeführt ha-
be, gilt es zwischen Hilflosen-
entschädigung (HE) und Er-

gänzungsleistungen (EL) zu
unterscheiden. So werden die
HE unabhängig von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen
aufgrund des Pflegebedarfs
zugesprochen. Diese Leistun-

gen werden denn auch als

einkommensunabhängige Lei-

stungen zu Lasten der AHV/IV-

Rechnung ausgerichtet.
Demgegenüber sind die EL

von wirtschaftlichem Bedarf

abhängig und werden direkt
aus Steuermitteln finanziert.
Sie haben richtig festgehal-
ten, dass Einkommen oder
Vermögen auf die ohne
Rechtspflicht und ohne Ge-

genleistung verzichtet wurde,
bei der Berechnung der EL

angerechnet werden müssen.
Damit wird jedoch eine Ver-

äusserung nicht verunmög-
licht, denn die EL-Gesetzge-

bung begründet keine Be-

schränkung der Handlungs-
fähigkeit. Vielmehr muss,
wenn auf Einkommen oder
Vermögen verzichtet wurde,
ein entsprechender Gegen-
wert für die Deckung des Le-
bensunterhaltes angerechnet
werden. Werden trotz der An-
rechnung die EL-Grenzbeträ-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine ö klein

Occassionen sind auch lieferbar
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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